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VIER-TORE-STADT NEUBRANDENBURG  
 

 27. Änderung des Flächennutzungsplanes,  
     Teilfläche „Demminer Straße/Alte Brauerei“ 

 
 
 
 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 

 
 

I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) 
 
  



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Vorentwurf/Entwurf der 27. Änderung des FNP 

1.1 Amt für Raumordnung Mecklenburgische Seenplatte    Abwägungsvorschlag  

 
 
 

… 

Mit Schreiben vom 02.12.2022 und 16.05.2023 wurden bereits im Rahmen der Pla-
nungsanzeige und der Beteiligung zum Vorentwurf positive landesplanerische Stel-
lungnahmen abgegeben. Bezogen auf die Fassung des Vorentwurfs ergeben sich in 
dem nun vorgelegten Entwurf keine raumordnerisch relevanten Änderungen, sodass 
die raumordnerische Beurteilung des Vorhabens aus der letzten landesplanerischen 
Stellungnahme weiterhin gültig ist. 

Die 27. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Neubrandenburg, Teilflä-
che „Demminer Straße/Alte Brauerei“ entspricht den Zielen und Grundsätzen der 
Raumordnung und Landesplanung. 
 

 
TÖB 1. Amt für Raumordnung und Landesplanung 03.09.2024 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Vorentwurf/Entwurf der 27. Änderung des FNP 

1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte    Abwägungsvorschlag  

 
 
 

... 

3. Unter Berücksichtigung der Anmerkungen und Hinweise zum Umfang und De-
taillierungsgrad der Umweltprüfung in meiner Stellungnahme im Rahmen der Beteili-
gung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zur Satzung über die 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 74.3 der Stadt Neubrandenburg gibt es zur vorliegenden Flächennutzungs-
planänderung der Stadt Neubrandenburg keine weiteren Hinweise. 

 
 
 
 
 

… 
4. Sonstiges 
 
Planzeichnung 
 
Im östlichen Plangebiet sollte das „G“ für die gewerblichen Bauflächen ebenso darge-
stellt werden. 

 

 
TÖB 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 11.07.2024 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
Zu 1: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Die Anmerkungen und Hinweise wurden im Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 74.3 bearbeitet und abgewogen. Im Verfahren zur 27. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes erfolgte eine Abschichtung der Ergebnisse der Umweltprüfung aus 
dem B-Plan-Verfahren. 
(Hinweis: Die in der Stellungnahme vom 07.06.2023 (frühzeitige Beteiligung) zur 27. 
Änderung des FNP gegebenen Hinweise und Forderungen unter II. Umfang und Detail-
lierungsgrad der Umweltprüfung und III. Sonstige Hinweise beziehen sich inhaltlich und 
formal auf das Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 74.3. Sie werden 
deshalb hier nicht gesondert abgewogen. Die geänderte Stellungnahme vom 
07.06.2023/Az.:1369/2023-502 enthält unter Punkt 3. nur noch den Verweis auf die 
Stellungnahme zur 1. Änderung des B-Plans Nr. 74.3). 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird beachtet. 
In der Planzeichnung erfolgt eine Eintragung „G“ für die östliche Baufläche. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Vorentwurf/Entwurf der 27. Änderung des FNP 

 

1.3 untere Denkmalschutzbehörde    Abwägungsvorschlag  

 
 
 
 
 
 

... 
Im Bereich der Teilfläche sind derzeit keine Bau- und Bodendenkmale gemäß § 2 
Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-V) bekannt. 
 
Für archäologische Zufallsfunde bei Bauarbeiten gilt die Anzeigepflicht nach 
§ 11 DSchG M-V (Fund von Denkmalen).  
 
Gegen die 27. Änderung des Flächennutzungsplanes, Teilfläche Demminer Straße/ 
Alte Brauerei“ bestehen aus Sicht der unteren Denkmalschutzbehörde keine Ein-
wände. 

 
 

 
TÖB 4 untere Denkmalschutzbehörde 19.06.2024 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Aussagen zu den Bau- und Bodendenkmalen sind in der Begründung bzw. im Umwelt-
bericht (Abschnitt 2.1 Bestandsaufnahme, 2.2 Prognose zur Entwicklung des Umweltzu-
standes, Schutzgut Kulturgüter) enthalten. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Vorentwurf/Entwurf der 27. Änderung des FNP 

 
2.1 EDIS Netz GmbH    Abwägungsvorschlag  

 
… 
Wichtige Hinweise bei Vorhaben in der Nähe von Hochspannungsanlagen der 
E.DIS Netz GmbH 
Für eine qualifizierte Stellungnahme der Sparte Strom-HS sind die von Ihnen vorliegen-
den Angaben bisher leider nicht ausreichend. 
Um Ihnen eine Stellungnahme erarbeiten zu können, bitten wir Sie, uns detaillierte Un-
terlagen zu Ihrem Planungs- bzw. Bauvorhaben in einem üblichen Maßstab 
(1:2000/1:1000/1:500) vorzulegen. Des Weiteren sind für die eindeutige Zuordnung die 
Angabe zur Gemarkung, Flur und Flurstück notwendig. 
 
Bitte senden Sie diese Unterlagen an Ihren Ansprechpartner für Hochspannungsanla-
gen: 
Helmut Leske, Mail: helmut.leske@e-dis.de, T: +49 3998 2822-2123, M: +49 
15254700657 
Matthias Dokter, Mail: matthias.dokter@e-dis.de, T: +49 361 2291-2321, M: +49 
15222534349 
Bis eine Erstellung und Übergabe unserer abschließenden Stellungnahme für die 
Sparte-HS erfolgt ist, untersagen wir Ihnen in der Nähe (beidseitig 30 m der Trassen-
achse) Verrichtungen jeglicher Art durchzuführen. 
 
Es besteht für Sie bzw. Ihre Auftragnehmer Lebensgefahr und die Gefahr der Be-
schädigung unserer Anlagen z.B. 110-kV-Kabel und -Freileitungen, Erdungsanlagen, 
Standsicherheit der Freileitungsmasten. 
 
… 
Hinweise: 
Achtung: Wir beziehen uns auf Ihre Anfrage 03. Juni 2024 und teilen Ihnen mit, dass 
gegen 27. Änderung des Flächennutzungsplanes der Vier-Tore-Stadt Neubranden-
burg, Teilfläche „Demminer Straße/Alte Brauerei“ unsererseits keine Bedenken beste-
hen. Im dargestellten Baugebiet befinden sich Leitungen und Anlagen unseres Unter-
nehmens (siehe beiliegende Spartenauskunft 1169517-EDIS). Sollte eine Umverle-
gung von Leitungen erforderlich werden, erbitten wir einen rechtzeitigen Antrag, aus 
welchem die Baugrenzen ersichtlich sind. Auf dieser Grundlage werden wir dem An-
tragsteller ein entsprechendes Angebot für die Umverlegung unserer Anlagen unter-
breiten. Die beigefügten Bestandsunterlagen beziehen sich nur auf das angefragte Ge-
biet. Bei darüber hinausgehenden Vorhaben und Planungen ist eine erneute Bestands-
planauskunft erforderlich Wir bitten Sie, unseren Anlagenbestand bei Ihrer Vorhaben-
konkreten Planung zu berücksichtigen. 
... 

 
TÖB 20 EDIS Netz GmbH, Altentreptow 11.06.2024 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Im Flächennutzungsplan werden nur die Grundzüge der städtebaulichen Planung und 
die Hauptleitungen bzw. Anlagen für die Versorgung im Maßstab 1:10.000 dargestellt 
(hier die 110 kV-Elektroleitung im östlichen Plangebiet). Der FNP begründet auch keine 
konkreten Bauvorhaben oder Verrichtungen im Kabel- oder Freileitungsbereich. Es er-
folgt keine Änderung der Darstellung der 110 kV-Leitung im Vergleich zum wirksamen 
FNP. Die Hinweise für die nachfolgende Planungsebene wurden im Verfahren zur  
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 74.3 bearbeitet und abgewogen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Die 110 kV-Leitung im östlichen Planbereich wird unverändert als Elektrische Freilei-
tung (110 kV) dargestellt. Die anderen Anlagen/Kabel sind aufgrund der Maßstabs-
ebene des FNP für das Planverfahren nicht relevant. So werden im FNP u. a. keine 
Baugrenzen dargestellt. Dies erfolgt erst auf den nachfolgenden Planungsebenen (Be-
bauungsplan, Objektplanung/Bauantrag), in diesem Zusammenhang können auch erst 
entsprechende Anträge vorbereitet und gestellt werden. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Vorentwurf/Entwurf der 27. Änderung des FNP 

 
2.2/1 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH    Abwägungsvorschlag  

 
 
 

… 

 
 

 
 

 
… 

 
 

 
TÖB-Nr. 22 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH  25.05.2023/Vorentwurf 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Aussage zur besseren Auslastung der technischen und verkehrlichen Infrastruktur 
bezieht sich allgemein auf die gesamtstädtische Betrachtungsebene. Zur Klarstellung 
werden die Aussagen in der Begründung, Abschnitt 7 wie folgt geändert: … Für ein-
zelne Medien (Elektrizität, Niederschlagswasser, Fernwärme) werden Kapazitätserwei-
terungen erforderlich, die auf der Grundlage verbindlicher Anschlussanmeldungen der 
Einzelvorhaben zu prüfen sind. 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Im Flächennutzungsplan werden nur die Grundzüge der städtebaulichen Planung und 
die Hauptleitungen bzw. Anlagen für die Ver- und Entsorgung im Maßstab 1:10.000 dar-
gestellt (hier die 110 kV-Elektroleitung im östlichen Plangebiet). Der FNP stellt auch 
keine konkreten Standorte für Ausgleichspflanzungen (Baum- und Strauchpflanzungen 
o. ä.) oder Schutzstreifen für Leitungen dar. Er regelt auch keine Zugangsrechte oder -
möglichkeiten. Die Hinweise für die nachfolgende Planungsebene wurden im Verfahren 
zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 74.3 bearbeitet und abgewogen.  
 
 
Der Standort der Trafostation wird in der Planzeichnung des B-Plans Nr. 74.3 gekenn-
zeichnet. Für die Maßstabsebene des FNP ist die Fläche zu gering dimensioniert. 
 
 
 
 
 
Zu 3: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Der Hinweis wurde im Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 74.3 bear-
beitet und abgewogen. Im B-Plan werden entsprechende mit Geh-, Fahr- oder Leitungs-
rechten zu belastende Flächen festgesetzt. Im Flächennutzungsplan erfolgt generell 
keine Festsetzung von Schutzstreifen und überbaubaren Flächen bzw. von Flächen mit 
Leitungsrechten. Auch die Regelungen zum Rückbau betreffen erst nachfolgende Pla-
nungsebenen (B-Plan/Objektplanung/Bauantrag). 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Vorentwurf/Entwurf der 27. Änderung des FNP 

 
2.2/2 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
 

 

 

 
TÖB-Nr. 22 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH  25.05.2023/Vorentwurf 
 
 
 
 
Zu 4: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Der Hinweis wurde im Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 74.3 bear-
beitet und abgewogen. Im B-Plan werden entsprechende mit Geh-, Fahr- oder Leitungs-
rechten zu belastende Flächen. festgesetzt. Im Flächennutzungsplan erfolgt generell 
keine Festsetzung von Schutzstreifen und überbaubaren Flächen bzw. von Flächen mit 
Leitungsrechten. 
 
 
 
Zu 5: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Im Flächennutzungsplan werden nur die Grundzüge der städtebaulichen Planung und 
die Hauptleitungen bzw. größere Anlagen (> 0,5 ha) für die Ver- und Entsorgung im 
Maßstab 1:10.000 dargestellt. Die Hinweise zum notwendigen Procedere für Kapazi-
tätsprüfungen, Netzerweiterungen bzw. den Anschluss von Grundstücken/Kunden sind 
auf Ebene der Objektplanung/des Bauantrags zu beachten. 
 
Zu 6: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Im Flächennutzungsplan werden nur die Grundzüge der städtebaulichen Planung und 
die Hauptleitungen bzw. Anlagen für die Ver- und Entsorgung im Maßstab 1:10.000 dar-
gestellt (hier die 110 kV-Elektroleitung im östlichen Plangebiet). Der FNP stellt auch 
keine konkreten Standorte für Ausgleichspflanzungen (Baum- und Strauchpflanzungen 
o. ä.) oder Schutzstreifen für Leitungen dar. Die Hinweise für die nachfolgende Pla-
nungsebene wurden im Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 74.3 be-
arbeitet und abgewogen.  
 
Zu 7: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Er ist auf Ebene der Objektplanung/des Bauantrags zu beachten. 
 
Zu 8: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Der Hinweis wurde im Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 74.3 bear-
beitet und abgewogen. Im B-Plan werden entsprechende mit Geh-, Fahr- oder Leitungs-
rechten zu belastende Flächen festgesetzt. Im Flächennutzungsplan erfolgt generell 
keine Festsetzung von Schutzstreifen und überbaubaren Flächen bzw. von Flächen mit 
Leitungsrechten. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Vorentwurf/Entwurf der 27. Änderung des FNP 

 
2.2/3 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
 

 
TÖB-Nr. 22 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 25.05.2023/Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 9: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Im Flächennutzungsplan werden nur die Grundzüge der städtebaulichen Planung und 
der Bodennutzung dargestellt. Die Hinweise zu notwendigen wasserrechtlichen u. a. 
Antragstellungen durch die Grundstückseigentümer/Vorhabenträger sind auf Ebene der 
Objektplanung/des Bauantrags bzw. des Grundstücksrechts zu beachten.  
 
 
 
 
 
 
Zu 10: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Im Flächennutzungsplan werden nur die Grundzüge der städtebaulichen Planung und 
der Bodennutzung dargestellt. Laut Abstimmung mit neu.sw zum Verfahren der Neuauf-
stellung des FNP für die Gesamtstadt soll zukünftig auf die Darstellung von kritischer  
Infrastruktur (Hauptleitungen Ver- und Entsorgung) im FNP verzichtet werden. Die Hin-
weise zur Einbeziehung der Grünflächengestaltung können hier nicht geregelt werden, 
da sie keinen städtebaulichen Bezug aufweisen. Die notwendigen Antragstellungen 
durch die Grundstückseigentümer/Vorhabenträger sind auf Ebene der Objektplanung/ 
des Bauantrags bzw. des Grundstücksrechts zu beachten. 
 
 
Zu 11: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Der Hinweis wurde im Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 74.3 bear-
beitet und abgewogen. Im B-Plan werden entsprechende mit Geh-, Fahr- oder Leitungs-
rechten zu belastende Flächen festgesetzt. Im Flächennutzungsplan erfolgt generell 
keine Festsetzung von Schutzstreifen und überbaubaren Flächen bzw. von Flächen mit 
Leitungsrechten. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Vorentwurf/Entwurf der 27. Änderung des FNP 

 

2.2/4 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH    Abwägungsvorschlag  

 
 
 
 

... 

 
 

 
 

  
… 

 
… 

 
 

 
 

 
TÖB 22 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 11.07.2024 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
Zu 1: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Der Hinweis wurde im Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 74.3 bear-
beitet und abgewogen. Im Flächennutzungsplan erfolgt generell keine Festsetzung ge-
nannter Flächen. 
 
Zu 2: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Im Flächennutzungsplan werden nur die Grundzüge der städtebaulichen Planung und 
die Hauptleitungen bzw. Anlagen für die Ver- und Entsorgung im Maßstab 1:10.000 dar-
gestellt (hier die 110 kV-Elektroleitung im östlichen Plangebiet). Der FNP stellt auch 
keine konkreten Standorte für Ausgleichspflanzungen (Baum- und Strauchpflanzungen 
o. ä.) oder Schutzstreifen für Leitungen dar. Die Hinweise für die nachfolgende Pla-
nungsebene wurden im Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 74.3 be-
arbeitet und abgewogen.  
 
Zu 3: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Aussage zur besseren Auslastung der technischen und verkehrlichen Infrastruktur 
bezieht sich allgemein auf die gesamtstädtische Betrachtungsebene. Zur Klarstellung 
werden die Aussagen in der Begründung, Abschnitt 7 wie folgt geändert: … Für ein-
zelne Medien (Elektrizität, Niederschlagswasser, Fernwärme) werden Kapazitätserwei-
terungen erforderlich, die auf der Grundlage verbindlicher Anschlussanmeldungen der 
Einzelvorhaben zu prüfen sind. 
 
Zu 4: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Der Hinweis wurde im Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 74.3 bear-
beitet und abgewogen. Im B-Plan werden entsprechende mit Geh-, Fahr- oder Leitungs-
rechten zu belastende Flächen festgesetzt. Im Flächennutzungsplan erfolgt generell 
keine Festsetzung von Schutzstreifen und überbaubaren Flächen bzw. von Flächen mit 
Leitungsrechten. 
 
Zu 5: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Im Flächennutzungsplan werden nur die Grundzüge der städtebaulichen Planung und 
die Hauptleitungen bzw. größere Anlagen (> 0,5 ha) für die Ver- und Entsorgung im 
Maßstab 1:10.000 dargestellt. Es können auch keine Zugänglichkeiten zu den genann-
ten Anlagen geregelt werden. Die Festsetzung bzw. nachrichtliche Übernahme der Tra-
fostation erfolgt im B-Plan Nr. 74.3. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Vorentwurf/Entwurf der 27. Änderung des FNP 

2.2/5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH    Abwägungsvorschlag  

 
 

 
… 

 
 
 
 

 
TÖB 22 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 11.07.2024 
 
 
Zu 6: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Der Hinweis wurde im Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 74.3 bear-
beitet und abgewogen. Im B-Plan werden entsprechende mit Geh-, Fahr- oder Leitungs-
rechten zu belastende Flächen festgesetzt. Im Flächennutzungsplan erfolgt generell 
keine Festsetzung von Schutzstreifen und überbaubaren Flächen bzw. Flächen mit Lei-
tungsrechten. Es können auch keine Zugänglichkeiten zu den genannten Anlagen gere-
gelt werden. 
 
 
 
Zu 7: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Der Hinweis wurde im Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 74.3 bear-
beitet und abgewogen. Im B-Plan werden entsprechende mit Geh-, Fahr- oder Leitungs-
rechten zu belastende Flächen festgesetzt. Im Flächennutzungsplan erfolgt generell 
keine Festsetzung von Schutzstreifen und überbaubaren Flächen bzw. von Flächen mit 
Leitungsrechten. 
 
 
 
 
Zu 8: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Der Hinweis wurde im Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 74.3 bear-
beitet und abgewogen. Im B-Plan werden entsprechende mit Geh-, Fahr- oder Leitungs-
rechten zu belastende Flächen. festgesetzt. Im Flächennutzungsplan erfolgt generell 
keine Festsetzung von Schutzstreifen und überbaubaren Flächen bzw. von Flächen mit 
Leitungsrechten. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Vorentwurf/Entwurf der 27. Änderung des FNP 

2.2/6 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH    Abwägungsvorschlag  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
TÖB 22 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 11.07.2024 
 
 
Zu 9: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Im Flächennutzungsplan werden nur die Grundzüge der städtebaulichen Planung und 
die Hauptleitungen bzw. größere Anlagen (> 0,5 ha) für die Ver- und Entsorgung im 
Maßstab 1:10.000 dargestellt. Die Hinweise zum notwendigen Procedere für Kapazi-
tätsprüfungen, Netzerweiterungen bzw. den Anschluss von Grundstücken/Kunden sind 
auf Ebene der Objektplanung/des Bauantrags zu beachten. 
 
 
 
Zu 10: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Er ist auf Ebene der Objektplanung/des Bauantrags zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 11: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Der Hinweis wurde im Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 74.3 bear-
beitet und abgewogen. Im B-Plan werden entsprechende mit Geh-, Fahr- oder Leitungs-
rechten zu belastende Flächen festgesetzt. Im Flächennutzungsplan erfolgt generell 
keine Festsetzung von Schutzstreifen und überbaubaren Flächen bzw. von Flächen mit 
Leitungsrechten. 
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2.2/7 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH    Abwägungsvorschlag  

 

 

 
 

 
 

 
TÖB 22 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 11.07.2024 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 12: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Im Flächennutzungsplan werden nur die Grundzüge der städtebaulichen Planung und 
der Bodennutzung dargestellt. Die Hinweise zu notwendigen wasserrechtlichen u. a. 
Antragstellungen durch die Grundstückseigentümer/Vorhabenträger sind auf Ebene der 
Objektplanung/des Bauantrags bzw. des Grundstücksrechts zu beachten.  
 
 
 
 
Zu 13: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Im Flächennutzungsplan werden nur die Grundzüge der städtebaulichen Planung und 
der Bodennutzung dargestellt. Laut Abstimmung mit neu.sw zum Verfahren der Neuauf-
stellung des FNP für die Gesamtstadt soll zukünftig auf die Darstellung von kritischer  
Infrastruktur (Hauptleitungen Ver- und Entsorgung) im FNP verzichtet werden. Die Hin-
weise zur Einbeziehung der Grünflächengestaltung können hier nicht geregelt werden, 
da sie keinen städtebaulichen Bezug aufweisen. Die notwendigen Antragstellungen 
durch die Grundstückseigentümer/Vorhabenträger sind auf Ebene der Objektpla-
nung/des Bauantrags bzw. des Grundstücksrechts zu beachten. 
 
Zu 14: Der Hinweis wird beachtet. 
In die Begründung, Abschnitt 7 wird ein Hinweis zur notwendigen Prüfung einer 
Kapazitätserweiterung für einzelne Medien (u. a. Fernwärme) und Einzelprojekte 
aufgenommen >> siehe Abwägung Hinweis 3 
 
 
Zu 15: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Der Hinweis wurde im Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 74.3 bear-
beitet und abgewogen. Im B-Plan werden entsprechende mit Geh-, Fahr- oder Leitungs-
rechten zu belastende Flächen festgesetzt. Im Flächennutzungsplan erfolgt generell 
keine Festsetzung von Schutzstreifen und überbaubaren Flächen bzw. von Flächen mit 
Leitungsrechten. 
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TÖB 25 StALU 02.07.2024 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. 
Der Änderungsbereich des FNP umfasst nur einen Teilbereich südlich der Datze. In der 
Planzeichnung M 1:10.000 ist der Gewässerentwicklungsraum bereits überwiegend als 
Grünfläche, im Bereich des SO Möbelmarkt und der gemischten Baufläche (M) teilweise 
auch als Bauflächen dargestellt. Bei letzteren handelt es sich um Bruttobauflächen, so 
dass hier erst auf der nachfolgenden Planungsebene (B-Plan) Baugrenzen festgesetzt 
werden, die eine Umsetzung der Maßnahmen ermöglichen können. Die aufgeführten 
Maßnahmen werden in die Begründung des Bebauungsplanes aufgenommen. 
Für den im B-Plan Nr. 74.3 ausgewiesenen Teilbereich entlang der Datze wird in enger 
Abstimmung mit den zuständigen Behörden im Zuge der Genehmigungsplanung für 
Bauvorhaben ein Konzept zur Umsetzung der Maßnahmen des Bebauungsplanes erar-
beitet. Die Erarbeitung und Abstimmung mit den zuständigen Behörden werden vertrag-
lich gesichert.  
In die Begründung zum FNP, Abschnitt 7 wird ein entsprechender Hinweis aufgenom-
men: „… Entlang der Datze kann der ab Anfang der 2000er Jahre angelegte Grünzug 
auch auf der südlichen Seite vollendet werden. Durch die Ergänzung des linksseitigen 
Gehölzsaumes (Ufervegetation im Gewässerentwicklungsraum) können gleichzeitig 
strukturverbessernde Maßnahmen im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt 
werden.  
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Die für diese Maßnahmen geeigneten Bereiche des Fließgewässers liegen außerhalb 
des Änderungsbereiches des FNP und sind damit für diese Planung nicht relevant. 
Gleichwohl werden sie wegen des inhaltlichen Gesamtzusammenhangs in der Begrün-
dung zum B-Plan Nr. 74.3 mit aufgeführt. 
 
 
Zu 3: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Aufgrund der Maßstabsebene ist eine gesonderte Darstellung des Gewässerentwick-
lungsraumes oder einer bebauungsfreien Zone im FNP nicht möglich. Er ist aber bereits 
bei der Planaufstellung durch die Darstellung von Grünflächen entlang der Datze teil-
weise berücksichtigt worden (siehe auch Abwägung zu Hinweis 1). Der Hinweis wird auf 
Ebene des B-Planes Nr. 74.3 konkret abgewogen. 
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TÖB 25 StALU 02.07.2024 
 
Zu 4: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Die Darstellungen des FNP stehen der Erhaltung der Ufervegetation nicht entgegen. 
Der Hinweis wird auf Ebene des B-Planes Nr. 74.3 konkret abgewogen (soweit im Gel-
tungsbereich des B-Plans gelegen). 
 
 
 
Zu 5: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Er bezieht sich auf den B-Plan Nr. 74.3 und wird dort abgewogen. (Im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes ist im bebauungsfreien Raum an der Datze die Pflanzung von 19 
Bäumen festgesetzt. Das zu erarbeitende Maßnahmenkonzept, das auch diese Baum-
pflanzungen beinhaltet, wird mit den berührten Trägern öffentlicher Belange im Zuge 
der Umsetzung des Bebauungsplanes abgestimmt.)  
 
 
 
Zu 6: Der Hinweis ist bereits bei der Planaufstellung beachtet worden. 
In der Planzeichnung sind die lt. Altlastenkataster des Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte bekannten altlastenverdächtigen Flächen gekennzeichnet. In der Begrün-
dung, Abschnitt 5, 5. Absatz (Planinhalt) und im Umweltbericht, Abschnitt 2.1.1 (Erfas-
sung der Umweltmerkmale) sind dazu entsprechende Erläuterungen enthalten. Weitere 
Verfahrensschritte nach den bodengesetzlichen Bestimmungen zur konkreten Erkun-
dung, Sanierung etc. sind auf den nachfolgenden Planungsebenen (B-Plan, Objektpla-
nung/Bauantrag) durchzuführen. 
Der Hinweis wird außerdem auf Ebene des B-Planes Nr. 74.3 konkret abgewogen. 
 
 
 
 
Zu 7: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Die Erfüllung der geforderten Auflagen betrifft Einzelvorhaben. Weitere Verfahrens-
schritte nach den bodengesetzlichen Bestimmungen zur konkreten Erkundung, Sanie-
rung etc. sind auf den nachfolgenden Planungsebenen (B-Plan, Objektplanung/Bauan-
trag) durchzuführen.  
Der Hinweis wird außerdem auf Ebene des B-Planes Nr. 74.3 konkret abgewogen. 
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TÖB 25 StALU 02.07.2024 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 7: siehe Abwägung vorherige Seite  
(Verweis auf nachfolgende Planungsebenen und Abwägung im B-Plan-Verfahren) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 8: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Der Hinweis (mit den Einzelhinweisen 1.-5.) wird auf Ebene des B-Planes Nr. 74.3  
konkret abgewogen, die entsprechenden Informationen und aufgeführten Erfordernisse 
sind von den betreffenden Vorhabenträgern auf den nachfolgenden Planungsebenen 
(Objektplanung/Bauantrag) zu beachten und werden diesen zur Kenntnis gegeben. 
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… 

 

 
TÖB 25 StALU 02.07.2024 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 8: siehe Abwägung vorherige Seite  
(Verweis auf Abwägung im B-Plan-Verfahren/nachfolgende Planungsebenen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 9: Der Hinweis ist bereits bei der Planaufstellung berücksichtigt worden. 
Der wirksame FNP der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg trägt generell den aufgeführten 
klimarelevanten Aspekten wie Flächenversiegelung und Individualverkehr Rechnung, 
indem u. a. bei der Verteilung und Entwicklung der Bauflächen im Stadtgebiet dem Leit-
bild der (baulichen) Innenentwicklung Rechnung getragen wird. Auf großmaßstäbiger 
FNP-Ebene ist die zur Änderung bestimmte Teilfläche seit Jahrzehnten integraler Be-
standteil des gesamtstädtischen Gewerbeflächenportfolios (als erschlossene Bestands-
fläche) und wurde dementsprechend planungsrechtlich gesichert. Auch wenn eine ge-
werbliche Wiedernutzung aus verschiedenen Gründen bisher scheiterte, wurde das 
Baulandpotenzial nicht zugunsten z. B. einer gezielten Renaturierung oder Entwicklung 
öffentlicher Grünflächen aufgegeben, um bisher unbebaute Flächen im übrigen Stadtge-
biet, insbesondere im Außenbereich zu schonen. Dies ist klimarelevant und wurde bei 
der Planaufstellung i. S. des Planungsermessens der Stadt berücksichtigt. Die klimati-
schen Auswirkungen werden auf dieser Planungsebene im Umweltbericht bei der Erfas-
sung und Bewertung der Schutzgüter (Klima/Luft) angemessen berücksichtigt. 
 

8 

9 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Vorentwurf/Entwurf der 27. Änderung des FNP 

2.3/5 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt    Abwägungsvorschlag  

 
 
 

 
 

 
TÖB 25 StALU 02.07.2024 
 
Zu 10: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Die Gesamtbewertung in der Begründung, Punkt 8. ist Ergebnis der im Planverfahren 
durchgeführten Umweltprüfung (sowohl auf FNP- als auch auf B-Plan-Ebene/Verfahren 
zur 1. Änderung des B-Planes Nr. 74.3). Weiterführende Aussagen sind dem Umwelt-
bericht zu entnehmen. Es handelt sich nicht um die Darstellung zusätzlicher, sondern 
um die Änderung von planungsrechtlich bereits gesicherten aber brachgefallenen Bau- 
bzw. Siedlungsflächen. Insofern kann hier eine konkrete Flächennachfrage (Möbel-
markt) für eine äußerlich weitgehend erschlossene aber seit Jahren brachliegende Flä-
che in relativ stadtzentraler Lage bedient und die angestrebte Wiedernutzung der Flä-
che besser als bisher ermöglicht werden. Städtebaulich und siedlungsstrukturell werden 
mit der Wiedernutzung der Fläche im Sinne von „Stadtreparatur“ auch Aspekte des Kli-
maschutzes berücksichtigt, da gerade nicht weitere Einzelhandelskonzentrationen oder 
Gewerbeflächenerweiterungen am Stadtrand oder im bisher unbebauten Außenbereich 
für eine Bebauung entwickelt werden. Diese wären verkehrlich und technisch mit weit-
aus höherem Aufwand zu erschließen und deshalb mit deutlich schädlicheren Auswir-
kungen auf das Klima verbunden. Der Annahme, dass es durch die Planänderung bzw. 
die Ansiedlung des Möbelmarktes zur „erheblichen Zunahme des Individualverkehrs 
und damit der Treibhausgasimmissionen“ kommen wird, wird nicht gefolgt. Weder kön-
nen zukünftige Antriebsarten noch die Verteilung dieser auf den zukünftigen Kunden-
verkehr des Möbelmarkts (oder anderer gewerblicher Betriebe/Flächennutzer) sicher 
prognostiziert werden (z. B. der Anteil der E-Mobilität). Es ist aber anzunehmen, dass 
aufgrund der stadtzentraleren Lage (im Vergleich zu Fachmärkten bzw. Gewerbeflä-
chen am Stadtrand) auch eine umweltfreundlichere Verkehrsmittelwahl zum Erreichen 
des Plangebietes ermöglicht wird. 
 
Zur Klarstellung wird der Einleitungstext zum Umweltbericht in der Begründung, Ab-
schnitt 8. wie folgt geändert: „… Auf Grundlage der Stellungnahmen von Trägern öffent-
licher Belange und der Öffentlichkeit im Planverfahren erfolgte eine Konkretisierung der 
Planung, der Umweltbericht wurde entsprechend vervollständigt. 
Im Ergebnis der durchgeführten Umweltprüfung bleibt die im Entwurf getroffene Ge-
samtbewertung bestehen: …“ 
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… 

 

 
 
 

 

TÖB-Nr. 28 Landesforst M-V 02.07.2024 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
Zu 1: Der Hinweis wird teilweise beachtet. 
In der Planzeichnung erfolgt keine gesonderte Darstellung der Waldumwandlungsfläche sondern 
nur die Darstellung des planerischen Zielzustandes (Sondergebiet Möbelmarkt). In die Begrün-
dung, Abschnitt 2, 4. Absatz (Ausgangslage…) wird folgende Ergänzung aufgenommen: „Der über-
wiegende Teil der ehemaligen Betriebsflächen fiel danach brach, so dass durch Sukzession teil-
weise Gehölze und Bäume aufgewachsen sind. Im westlichen Planbereich ist so eine ca. 1,2 ha 
große Fläche inzwischen als Wald nach § 2 Landeswaldgesetz M-V (LWaldG M-V) einzustufen.“  
Im Abschnitt 7 der Begründung (Wesentliche Auswirkungen) wird folgender 6. Absatz angefügt: 
„Für die zur Nutzungsartenänderung vorgesehene Waldfläche nach § 2 LWaldG M-V ist im Zuge 
der nachfolgenden Planungsebenen ein Antrag auf Waldumwandlung zu stellen und entsprechend 
der Planungsziele der Bauleitplanung zu begründen.“ 
 
Die Waldumwandlungsfläche wird aber in der Planzeichnung des B-Plans Nr. 74.3 zeichnerisch als 
nachrichtliche Übernahme vermerkt. 
 
Zu 2: Der Hinweis wird beachtet. 
Der Antrag auf Waldumwandlung mit entsprechender Begründung erfolgt durch den Flächeneigen-
tümer/Vorhabenträger nach Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des B-Plans Nr. 74.3. Die Reak-
tivierung einer innerstädtischen Gewerbebrache, die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie Wohn-
raum im Mischgebiet, die Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des langfristigen Bedarfs (Möbel) 
auch für weniger mobile Menschen (ohne Auto) stärken das Oberzentrum und sind somit im über-
wiegenden öffentlichen Interesse. 
Die Planung ist aufgrund der Einbindung in die Siedlungsstruktur, der innerstädtischen Lage zwi-
schen mehreren Wohngebieten und der verkehrstechnischen Anbindung standortgebunden, durch 
den Projektträger wurde das Grundstück 2021 erworben und die Verträglichkeit der Einordnung 
eines Möbelmarktes gutachterlich nachgewiesen. Zudem handelt es sich um eine bereits im wirk-
samen FNP dargestellte und bereits seit Jahren planungsrechtlich gesicherte Baufläche. 
 
Zu 3: Der Hinweis wird nicht beachtet (siehe Abwägung zu Hinweis 1) 
In der Planzeichnung des FNP erfolgt keine Bestandsdarstellung „Wald“, sondern nur die planeri-
sche Zieldarstellung „Sondergebiet Möbelmarkt“. Die kartografische Darstellung der durch Suk-
zession entstandenen Waldfläche ist aber bereits im Umweltbericht/Abb. 5 Biotoptypenbestand 
als „Wald nach § 2 LWaldG“ enthalten. Aufgrund der in Aussicht gestellten Umwandlungsgeneh-
migung (mit Bedingungen), der durch den Grundstückseigentümer angezeigten Bestrebungen 
(Bereitschaftserklärung zum Antrag auf Waldumwandlung, bereits erfolgter Erwerb von Wald-
punkten, Reservierung von zusätzlichen Waldpunkten, Abstimmungen mit dem Forstamt) wird da-
von ausgegangen, dass die Umsetzung der forstrechtlichen Forderungen auf der nachfolgenden 
Planungsebene (Bebauungsplan, Bauantrag) möglich ist. 
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TÖB-Nr. 28 Landesforst M-V 02.07.2024 

 
Zu 4: Der Hinweis wird beachtet. 
In der Begründung, Abschnitt 7, 6. Absatz wird folgende Erläuterung zu den forstrechtli-
chen Bedingungen einer Umsetzung der Planung aufgenommen:  
„Für die zur Nutzungsartenänderung vorgesehene Waldfläche nach § 2 LWaldG M-V ist 
im Zuge der nachfolgenden Planungsebenen ein Antrag auf Waldumwandlung zu stellen 
und entsprechend der Planungsziele der Bauleitplanung zu begründen. Die nachteiligen 
Folgen der Waldumwandlung werden durch den Grundstückseigentümer durch den Er-
werb von Waldpunkten ausgeglichen.“ 
 
In der Begründung zur 1. Änderung des B-Plans Nr. 74.3, Abschnitt 5.1 erfolgt eine de-
tailliertere Erläuterung dazu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5: Der Hinweis wird beachtet. 
Der Hinweis bezieht sich auf den B-Plan Nr. 74.3 und wird konkret im dortigen Planver-
fahren abgewogen. In der Begründung zum FNP wird im Abschnitt 7, 6. Absatz ein ent-
sprechender Hinweis aufgenommen: „Für die zur Nutzungsartenänderung vorgesehene 
Waldfläche nach § 2 LWaldG M-V ist im Zuge der nachfolgenden Planungsebenen ein 
Antrag auf Waldumwandlung zu stellen und entsprechend der Planungsziele der Bauleit-
planung zu begründen.“ 
Außerdem wird im Umweltbericht bei der Bewertung des Schutzgutes Flora auf die Not-
wendigkeit einer Waldumwandlung (mit Bauantrag) hingewiesen. Formal handelt es sich 
um Wald nach § 2 LWaldG M-V. Eine besondere Klimaschutz-, Lärmschutz- und Erho-
lungsfunktion wird aufgrund der Bewertungen im Umweltbericht (u. a. Einstufung als 
Siedlungsgehölz in der Biotoptypenkartierung, Ausprägung des Gehölzbestandes, anth-
ropogene Vorbelastung) nicht gesehen. Die Funktion als Uferschutzwald ist nur anteilig 
gegeben und wird im Bereich des Gewässerentwicklungsraumes der Datze (Uferge-
hölze) nicht wesentlich eingeschränkt. 
>> zum überwiegenden öffentlichen Interesse siehe auch Abwägung zu Hinweis 2 
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… 

 
… 

 

 
TÖB-Nr. 28 Landesforst M-V 02.07.2024 

 
Zu 6: Der Hinweis wird beachtet. 
Mit dem Nachweis der Reservierung der notwendigen Waldpunkte wird durch den In-
vestor der Antrag auf Waldumwandlung gestellt. Der Investor hat sich einvernehmlich 
zum Procedere mit den zuständigen Bearbeitern des Forstamtes Neubrandenburg ver-
ständigt. Mit dem Grundstückserwerb 2021 und den gutachterlichen Nachweisen der 
Verträglichkeit und der Erschließung des geplanten Vorhabens auf der seit langem 
brachliegenden ehemaligen Gewerbefläche wird dem Ansinnen der Änderung des Be-
bauungsplanes und der parallelen Änderung des Flächennutzungsplanes für eine Be-
bauung entsprochen. Mit der Schaffung des Planungsrechts wird die Grundlage für die 
Waldumwandlungsgenehmigung und damit für die Realisierung der Vorhaben geschaf-
fen. In der Begründung, Abschnitt 7, 6. Absatz wird folgende Erläuterung zu den forst-
rechtlichen Bedingungen einer Umsetzung der Planung aufgenommen:  
„Für die zur Nutzungsartenänderung vorgesehene Waldfläche nach § 2 LWaldG M-V ist 
im Zuge der nachfolgenden Planungsebenen ein Antrag auf Waldumwandlung zu stel-
len und entsprechend der Planungsziele der Bauleitplanung zu begründen. Die nachtei-
ligen Folgen der Waldumwandlung werden durch den Grundstückseigentümer durch 
den Erwerb von Waldpunkten ausgeglichen.“  
 
Zu 7: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Im Flächennutzungsplan werden nur die Grundzüge der städtebaulichen Planung und 
der Bodennutzung im Maßstab 1:10.000 dargestellt. Die lt. Anlage (Übersichtskarte  
M 1:1.000) bezeichnete Waldfläche liegt nördlich der Datze. Die genannte Überschnei-
dung ist aufgrund der Maßstabsebene des FNP für das Planverfahren nicht relevant. 
Die dargestellten (Brutto-)Bauflächen (SO Möbelmarkt, M) enthalten sowohl Freiflä-
chen, nicht überbaubare Flächen als auch Flächen für bauliche Anlagen. Der Hinweis 
wird auf der nachfolgenden Planungsebene (im Bebauungsplan Nr. 74.3) beachtet. 
 
Zu 8: Der Hinweis wird beachtet.  
Der Vorhabenträger wird über die Ergebnisse der Behandlung in den politischen Gre-
mien und die Beschlussfassung der Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan 
und zum Bebauungsplan zeitnah informiert, um den Antrag auf Waldumwandlung stel-
len zu können. Diese Vorgehensweise wurde einvernehmlich zwischen dem Forstamt 
Neubrandenburg und dem Vorhabenträger für den Möbelmarkt abgestimmt. Nach Sat-
zungsbeschluss des Bebauungsplanes wird der Antrag auf Waldumwandlung durch den 
Vorhabenträger aktualisiert. 
>> zum Nachweis der Alternativlosigkeit/des überwiegenden öffentlichen Interesses 
siehe Abwägung zum Hinweis 2  
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… 
 

 
 
 

 
TÖB 30 Wasser- und Bodenverband 03.05.2023/Vorentwurf 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
Zu 1: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Die betreffenden Behörden wurden beteiligt. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
(Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 74.3) wurden sowohl Abstimmun-
gen zur teilweisen Berücksichtigung von Maßnahmenplänen (Gewässerentwicklungs-
raum, Ufergehölze) geführt als auch ein von Bebauung freizuhaltender Uferstreifen zur 
Bewirtschaftung und Gewässerentwicklung festgesetzt. Im Flächennutzungsplan ist dies 
aufgrund der Maßstabsebene (1:10.000) und der Darstellung von Grünflächen und 
(Brutto-)Bauflächen generell nicht detaillierter möglich. Die Plandarstellungen tragen dem 
aber bereits ausreichend Rechnung.  
 
 
Zu 2: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Die Neubrandenburger Wasserbetriebe sind über die neu.sw. an der Planung beteiligt 
worden. Ein Entwässerungskonzept wird erst auf den nachfolgenden Planungsebenen 
erstellt und umgesetzt (B-Plan/Objektplanung/Bauantrag). 
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... 
wir begrüßen die Einarbeitung unserer bereits vorgelegten Bedenken und sehen 
keine weiteren Hinweise für die 27. Änderung des Flächennutzungsplanes der Vier-
Tore-Stadt Neubrandenburg – Teilfläche „Demminer Straße / Alte Brauerei“. 
 
Da keine weiteren Gewässer 2. Ordnung oder wasserwirtschaftlichen Anlagen, die 
in unserer Unterhaltungslast liegen, von Ihrem Bauvorhaben betroffen sind, gibt es 
unsererseits keine Einwände. 
… 
 

 
TÖB 30 Wasser- und Bodenverband Obere Havel/Obere Tollense 04.07.2024 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
 
 
 
 
keine Betroffenheit 
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2.6 Landesamt für innere Verwaltung M-V    Abwägungsvorschlag  

 
 
 
 

… 
in dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen 
geodätischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Beachten Sie 
dennoch für weitere Planungen und Vorhaben die Informationen im Merkblatt über die 
Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte (Anlage). 
 
 
 
Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte als zustän-
dige Vermessungs- und Katasterbehörden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsver-
messungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu 
schützen. 

 
 

 
TÖB-Nr. 32 Landesamt für Innere Verwaltung M-V 04.06.2024 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
Zu 1: Der Hinweis ist für das Planverfahren nicht relevant. 
Im Flächennutzungsplan werden nur die Grundzüge der städtebaulichen Planung und 
der Bodennutzung im Maßstab 1:10.000 dargestellt. Die genannten Festpunkte sind 
aufgrund der Maßstabsebene des FNP für das Planverfahren nicht relevant. Die Infor-
mationen sind erst auf den nachfolgenden Planungsebenen (Bebauungsplan, Objekt-
planung/Bauantrag) zu beachten. 
 
Zu 2: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wurde am Planverfahren als Träger öffent-
licher Belange beteiligt. Es wurden keine Hinweise zu Aufnahmepunkten gegeben. 

  

1 

2 
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3.1 Handelsverband Nord e. V.    Abwägungsvorschlag  

 
 
 

 
… 

 
 
 
 

 
… 

 

 
TÖB-Nr. 50 Handelsverband Nord e. V. 17.05.2023/17.06.2024 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
Zu 1: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Die Erweiterung der Verkaufsflächen wurde gutachterlich überprüft und als verträglich 
erachtet. Auf der nachfolgenden Planungsebene (im Bebauungsplan Nr. 74.3) wurden 
Verkaufsflächenobergrenzen für Rand- und Nebensortimente des Möbelmarktes festge-
setzt. Eine vollumfängliche Ausnutzung ist bei Beachtung der maximalen Gesamtver-
kaufsfläche von 5.500 m² nicht möglich. 
Aus gesamtstädtischer Sicht wird die Erhöhung der Gesamtverkaufsfläche im Segment 
Möbel (Fachmarkt) bewusst in Kauf genommen, um ein zusätzliches aber städtebaulich 
besser integriertes und auch für die nichtmotorisierte Bevölkerung einfacher erreichba-
res Angebot (im Vergleich zum Stadtrand) zu ermöglichen. 
 
Zu 2: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Die Verkaufsflächenerweiterung des Lebensmittelmarktes wird auf der nachfolgenden 
Planungsebene (im Bebauungsplan Nr. 74.3) auf max. 1000 m² festgesetzt. Damit wird 
eine den heutigen Marktanforderungen und betrieblichen Entwicklungszielen angemes-
sene Erweiterung ermöglicht ohne die Nahversorgungsfunktion der benachbarten Zen-
tren in den umliegenden Wohngebieten (Reitbahnweg, Vogelviertel, Ihlenfelder Vor-
stadt, Brauereiviertel) negativ zu beeinträchtigen. Auch aufgrund der zentralen Lage im 
Schnittpunkt dieser Wohngebiete und der guten Erreichbarkeit des Marktes zu Fuß/per 
Fahrrad ist die geringfügige Erweiterung angemessen. 

  

1 

2 
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4.1 untere Immissionsschutzbehörde    Abwägungsvorschlag  

 
 
 
 

... 
ich sehe von meiner Beteiligung im Verfahren zum Entwurf der 27. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg – Teilfläche „Demmi-
ner Straße /Alte Brauerei“ ab, da parallel die Beteiligung für den Bebauungsplan-
Nr. 74.3 „Alte Brauerei“ erfolgt. Meinen Hinweis zum Immissionsschutz habe ich 
hier im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung vorgetragen/angeführt. Die immissi-
onsschutzrechtlichen Belange auf gesamtstädtischer Ebene sind vorliegend nicht 
betroffen. 
 
Da sich die Begründungen zur 27. Änderung des Flächennutzungsplanes und zum 
Bebauungsplan-Nr. 74.3 „Alte Brauerei“ nicht wesentlich unterscheiden, erübrigen 
sich aus meiner Sicht … gesonderte Darlegungen zur Änderung des Flächennut-
zungsplanes. 
 

 
TÖB 27 untere Immissionsschutzbehörde 11.05.2023/10.07.2024 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
 
keine Betroffenheit (Verweis auf das Verfahren zum B-Plan Nr. 74.3) 
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4.2 Industrie- und Handelskammer (IHK)    Abwägungsvorschlag  

 
 

… 

 
… 
 

 
TÖB-Nr. 52 Industrie- und Handelskammer (IHK) 26.06.2024 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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VIER-TORE-STADT NEUBRANDENBURG  
 

 
 27. Änderung des Flächennutzungsplanes,  
     Teilfläche „Demminer Straße/Alte Brauerei“ 

 
 
 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 

 
 

II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
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   Abwägungsvorschlag  

  
 
 

Im Planverfahren sind während der Veröffentlichung im Internet und der öffentli-
chen Auslegung keine Stellungnahmen der Öffentlichkeit eingegangen. 
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VIER-TORE-STADT NEUBRANDENBURG  
 

 27. Änderung des Flächennutzungsplanes,  
     Teilfläche „Demminer Straße/Alte Brauerei“ 

 
 
 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 

 
 

III. Abstimmung mit den Nachbargemeinden 
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Nachbargemeinde/Amt    Abwägungsvorschlag  

 
 
 

Stadt Burg Stargard (07.06.2024) - Zustimmung, keine nachbarlichen Be-
lange berührt 
 
Gemeinde Blumenholz (04.06.2024) – zur Kenntnis genommen, keine Ein-
wände, Bauleitplanung der Gemeinde von der Planung nicht berührt 
 
Gemeinde Hohenzieritz (04.06.2024) – zur Kenntnis genommen, keine Ein-
wände, Bauleitplanung der Gemeinde von der Planung nicht berührt 
 
Stadt Penzlin (17.06.2024) – keine Bedenken und Anregungen 
 
 
 

 

 
 
 

Stellungnahmen ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 
(keine Abwägung erforderlich) 
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